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I. Geltungsbereich und Zweck 

Rechtsgrundlage  § 35 des Abfallgesetzes vom 25. September 1994,  

Art. 9 der Gemeindeordnung vom 24. September 2017  

 

Geltungsbereich  Art. 1  
1 Diese Verordnung regelt die kommunale Recycling- und Abfall-

wirtschaft in der Gemeinde Männedorf.  
 
2 Diese Verordnung gilt für Personen im ganzen Gemeindegebiet, 

die Siedlungsabfälle verursachen oder innehaben. Der Gemeinderat 

kann in begründeten Fällen abweichende Regelungen zu dieser 

Verordnung erlassen. 

 
3 Bei der Nutzung von öffentlichem Grund kann die Gemeinde Be-

schränkungen und weitere Massnahmen und Auflagen zur Abfall-

bewirtschaftung anordnen. 

 

Zweck Art. 2  

Diese Verordnung hat zum Ziel, die durch Abfälle entstehende Um-

weltbelastung geringstmöglich zu halten, Ressourcen zu schonen, 

Wertstoffe zu erhalten und Stoffkreisläufe zu schliessen. 

 

  

II. Aufgaben 

  

Sammlung und Dienste Art. 3  
1 Die Gemeinde sorgt dafür, dass Siedlungsabfälle fach- und umwelt-

gerecht entsorgt werden. 

 
2 Die Gemeinde sorgt dafür, dass verwertbare Anteile von Siedlungs-

abfällen wie Glas, Papier, Karton, Metalle, Kunststoff, Grünabfälle, 

Textilien und Altöl aus Haushalten weitmöglichst getrennt gesam-

melt und stofflich verwertet werden. Sie kann Abfuhren oder Sam-

melstellen für weitere separat gesammelte Abfälle anbieten. 

 
3 Die Gemeinde lässt die vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und 

Luft (AWEL) angebotenen mobilen Sammlungen von Kleinmengen 

an Sonderabfällen aus Haushalten durchführen und sorgt für die ent-

sprechenden Ankündigungen. 
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Information  Art. 4  
1 Die Gemeinde informiert Bevölkerung und Betriebe, wie sie Abfälle 

vermeiden oder umweltgerecht entsorgen können.  

 
2 Die Gemeinde erhebt Daten über die Recycling- und Abfallwirt-

schaft wie Angaben über Abfallmengen, -arten, -herkunft, Entsor-

gungswege, Kosten und Gebühren. Die Daten sind öffentlich zugäng-

lich und werden dem Kanton jährlich zur Verfügung gestellt. 

 

III. Pflichten der Inhaber und Verursacher von 

Abfällen 

Umgang mit Abfällen  Art. 5  
1 Siedlungsabfälle müssen den von der Gemeinde bezeichneten 

Sammlungen oder Sammelstellen übergeben werden. Die Sammel-

stellen dürfen nur zu den angegebenen Zeiten benutzt werden. 

 
2 Übrige Abfälle müssen selbständig auf eigene Rechnung gemäss 

den geltenden Vorschriften entsorgt werden.  

 
3 Invasive gebietsfremde Organismen oder Teile davon müssen so 

entsorgt werden, dass keine Weiterverbreitung erfolgt. 

 

Verbote Art. 6  
1 Öffentliche Abfallbehältnisse dienen der Aufnahme von Kleinabfäl-

len. Sie dürfen nicht zur Entsorgung von Haushaltabfällen oder grös-

seren Mengen von Abfällen benutzt werden. 

 
2 Es ist verboten, Abfälle der Kanalisation zuzuführen oder ausserhalb 

von bewilligten Sammelstellen abzulagern, liegen zu lassen oder 

wegzuwerfen. Dies gilt auch für kleine Mengen von Abfällen wie Ver-

packungen, Getränkedosen, Drucksachen, Speisereste, Kaugummis 

oder Zigarettenstummel. 

 

 

IV. Finanzierung und Gebühren 

Kostendeckungs- und 

Verursacherprinzip 

Art. 7  
1 Für die kommunale Recycling- und Abfallwirtschaft wird eine spe-

zialfinanzierte Rechnung geführt. 

 
2 Die gesamten Kosten der Abfallbewirtschaftung werden mittels 

Gebühren den Personen überbunden, die Abfälle verursachen oder 

innehaben. 

 

 



   

 

Seite 5 

Gebührengrundsätze Art. 8  
1 Die Gebühren setzen sich zusammen aus einer Grundgebühr und 

mengenabhängigen Gebühren. 

 
2 Die Grundgebühr wird pro Wohneinheit (Einfamilienhaus, Woh-

nung) oder Betrieb jährlich erhoben. 

 
3 Für mengenabhängige Abfallarten werden Gebühren nach Gewicht 

oder Volumen erhoben. Die mengenabhängigen Abfallarten sind im 

Reglement Entsorgung definiert. 

 

 

Gebührenfestlegung Art. 9  
1 Der Gemeinderat legt Ausgestaltung und Höhe der Entsorgungs-

gebühren und Art der Gebührenerhebung im Reglement Gebühren 

fest. 

 
2 Die dafür massgebenden Grundlagen und Zahlen sind offenzule-

gen. 

 
3 Sämtliche Gebühren werden regelmässig aufgrund der Entsor-

gungsstatistik und der vorgesehenen Aufwendungen neu festgelegt. 

Überschüsse oder Defizite der Vorjahre werden bei der Anpassung 

berücksichtigt.  

 

 

V. Vollzug, Kontrolle und Strafbestimmungen 

Vollzug Art. 10  
1 Der Gemeinderat erlässt ein Reglement Entsorgung zu dieser Ver-

ordnung.  

 
2 Der Gemeinderat kann in einem Behördenerlass Aufgaben und 

Kompetenzen an ein einzelnes oder an mehrere seiner Mitglieder de-

legieren. 

 

Kontrolle Art. 11  
1 Abfallcontainer können zu Kontrollzwecken geöffnet und durch-

sucht werden. 

 
2 Die Kosten für die vorschriftsgemässe Entsorgung von unsachge-

mäss beseitigten oder illegal abgelagerten Abfällen und die damit 

verbundenen Umtriebe werden unabhängig von einem Strafverfah-

ren und zusätzlich zu einer allfälligen Busse in Rechnung gestellt. 
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Strafbestimmungen Art. 12   
1 Bei Widerhandlungen gegen Bestimmungen dieser Verordnung 

sind die Strafbestimmungen des übergeordneten Rechts, insbeson-

dere § 39 Abfallgesetz, anwendbar. 

 
2 Mit Busse wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig kleine Men-

gen von Abfällen gemäss Art. 6 Abs. 2 wegwirft oder liegen lässt. 

 

VI. Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten  Art. 13  
1 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 

 
2 Die Abfallverordnung vom 8. Dezember 2003 tritt auf diesen Zeit-

punkt ausser Kraft. 
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